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Diese „AVB DL/L-Klein“ finden ausschließlich Anwendung bei Verträgen mit einem Auftrags-
wert bis zu einschließlich 10.000 € netto.  

1 Art und Umfang der Leistungen 

1.1 Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch die Bestellung des AG mit 
sämtlichen Anlagen (z.B. Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, Skizzen), die Vorgaben 
dieser AVB und die gesetzlichen Vorschriften bestimmt. 

1.2 Der AN hat Packstoffe auf seine Kosten zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu 
beseitigen, wobei insbesondere auch sämtliche Vorgaben des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz – (ElektroG) vom AN einzuhalten sind. Etwaige Patentgebühren und 
Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistungen abgegolten.  

2 Preise 

2.1 Alle vereinbarten Preise sind Festpreise es sei denn, in der Bestellung ist eine abweichende 
Regelung getroffen. Eine Preisanpassung während der Laufzeit des Vertrages ist nicht 
vereinbart.  

2.2 Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Fracht, Verpackung, Aufladen, 
Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle, Abladen, wenn in der Bestellung nichts 
anderes angegeben ist, sowie Kosten für die etwaige Rücksendung und Entsorgung. Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, sind mit den vereinbarten Preisen sämtliche Aufwendungen 
des AN abgegolten, womit diese insoweit als Pauschalen gelten und insbesondere sämtliche 
Nebenkosten abgelten.  

3 Vertragsgrundlagen, Ausführungsunterlagen 

Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des AN, sowie vom AN selbst erstellte 
Fassungen der Leistungsbeschreibungen oder vom AN vorgenommene Änderungen an den 
Leistungsbeschreibungen sowie mündlichen Abreden werden nicht Vertragsbestandteil, 
sofern sie nicht ausdrücklich als Vertragsbestandteil behandelt wurden und der AG sie 
schriftlich bestätigt hat.  

4 Arbeitskräfte und Nachunternehmer 

4.1 Der AN ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen 
Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Er verpflichtet sich, bei 
der Abwicklung des Vertrages ausschließlich Arbeitskräfte zu beschäftigen, die über eine 
gültige Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland verfügen. Er verpflichtet sich 
gegenüber dem AG keine Arbeitskräfte einzusetzen, deren Beschäftigung gegen 
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Bestimmungen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen das Verbot illegaler 
Ausländerbeschäftigung (SGB III) oder unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) verstößt.  

4.2 Der AN verpflichtet sich des Weiteren, die tariflichen Vorschriften und die Vorschriften des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) und des Mindestlohngesetzes (MiLoG) einzuhalten 
und den AG von allen Ansprüchen freizustellen, die sich aus der Nichteinhaltung der 
vorstehenden Bestimmungen ergeben. Der AN verpflichtet sich darüber hinaus, bei einer 
zulässigen Weitervergabe von Leistungen nach diesem Vertrag auch die Nachunternehmer 
entsprechend zu verpflichten und stellt den AG auch von entsprechenden Ansprüchen frei, die 
sich aus der Sphäre der Nachunternehmer des AN ergeben. All dies gilt auch für weitere 
Nachunternehmer der Nachunternehmer.  

5 Ausführung der Leistungen 

5.1 Der AN hat seine Leistungen eigenverantwortlich auszuführen. Er hat die Interessen des AG 
zu wahren, auch im Verhältnis zu weiteren Vertragskräften des AG. Zur Vertretung des AG 
gegenüber anderen Personen ist der AN nicht berechtigt. 

5.2 Der AN hat bis zum Gefahrübergang die von ihm ausgeführten Leistungen und die für die 
Ausführung übergebenen Gegenstände vor Beschädigungen oder Verlust zu schützen. Vor 
dem Gefahrübergang treffen den AG keinerlei Prüfpflichten auf die Vertragsgemäßheit der 
Lieferungen des AN. Ordnungsgemäß verpackte Lieferungen muss der AG erst im Rahmen 
einer für eine Qualitätskontrolle angemessenen Frist einer Prüfung unterziehen. 

6 Lieferung/Leistung 

6.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist – wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde – der Sitz des AG.  

6.2 Lieferungen sind – soweit nichts anderes vereinbart ist – frei Verwendungsstelle anzuliefern. 

6.3 Die Anlieferung von Waren erfolgt – wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wurde – an das Lager des AG am Flughafen Schönefeld innerhalb folgender 
Anlieferungszeiten: 

 
Montag bis Donnerstag: 7.00 – 14.00 Uhr 
Freitag:   7.00 – 13.00 Uhr. 
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7 Gütezusicherung, technische, sicherheitstechnische 
und arbeitsmedizinische Anforderungen 

7.1 Der AN verpflichtet sich, nur Gegenstände zu liefern, die den Bestimmungen des 
Gerätesicherheitsgesetzes, den in der Bundesrepublik Deutschland durch die gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger in Kraft gesetzten Unfallverhütungsvorschriften sowie den 
allgemein anerkannten technischen, sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln 
entsprechen. 

7.2 Die Eigenschaften vorgelegter Proben und Muster sowie die vorstehend unter Ziffer 7.1 
genannten Eigenschaften gelten als zugesichert. 

8 Schadensverhütung vor Ort 

8.1 Der AN hat Unfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem AG 
unverzüglich mitzuteilen.  

8.2 Der AN hat den AG gleichfalls unverzüglich zu informieren, falls für ihn Gefährdungen 
erkennbar werden, die sich auf den ordnungsgemäßen Betrieb des Verkehrsflughafens 
auswirken können.  

9 Kündigung aus wichtigem Grund 

9.1 Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere wenn  

• der AN seine Pflichten nach diesem Vertrag verletzt und dieses Verhalten auch nach 
einer Abhilfeaufforderung des AG innerhalb angemessener Frist nicht einstellt;  

• betreffend das Vermögen des AN ein (vorläufiges) Insolvenzverfahren eröffnet worden 
ist oder ein Insolvenzantrag durch den AN oder einen Dritten gestellt wird und dieser 
Insolvenzantrag nicht innerhalb von 4 Wochen zurückgenommen wird;  

• der AN Personen die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der 
Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile 
anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des AN selbst stehen Handlun-
gen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind. Dabei ist es 
gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem 
Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden;  

• wenn dem AN oder einer seiner Nachunternehmer trotz Abmahnung erneut und in nicht 
nur unwesentlichem Maß gegen gesetzliche Vorschriften zur Abführung von Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträgen, gegen das AuslG, AÜG oder das SGB III verstößt.  
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9.2 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

Die Kündigung des AG kann auch auf Teile der Leistungen beschränkt werden. 

10 Gewerbliche Schutzrechte 

Lieferungen und Leistungen hat der AN frei von Schutzrechten Dritter zu erbringen. Der AN 
steht für die vertragsgemäße Nutzung der jeweiligen Lieferung ein. Er hat den AG von allen 
Rechten freizustellen, die Dritte in Bezug auf die Leistungen des AN geltend machen können. 

11 Geheimhaltung/Vertraulichkeit/Loyalität 

11.1 Ungeachtet der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet sich der AN, 
sämtliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sämtliche zugänglich werdenden 
Betriebsdaten, Unterlagen und sonstigen Informationen die er aus Anlass oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag erhält ("Vertrauliche Informationen"), vertraulich zu 
behandeln und ausschließlich zum Zwecke der Vertragsdurchführung zu verwenden, soweit 
sie nicht offenkundig sind. Informationen gelten dann nicht als vertrauliche Informationen, 
wenn sie zur Zeit ihrer Bekanntgabe an die empfangende Partei bereits ohne deren 
Verschulden öffentlich zugänglich und/oder bekannt sind oder dies später werden. 

11.2 Soweit keine anderweitigen gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zur 
Vertraulichkeit bestehen, entfällt die Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen nur, soweit: 

• Daten öffentlich bekannt sind oder werden, ohne dass dieses auf eine rechts- oder ver-
tragswidrige Handlung des ANs zurückzuführen ist,  
 

• der AG Daten gegenüber dem AN schriftlich zur anderweitigen Nutzung freigegeben hat 
oder 
 

• die Daten aufgrund zwingender gesetzlicher Regelungen offen zu legen sind. 

11.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Loyalität. Insbesondere wird der AN es unterlassen, 
Mitarbeitern des AG oder diesem nahestehende Personen persönliche Vorteile zu 
versprechen oder zu gewähren oder solche Vorteile anzunehmen. Werden dem AN 
Leistungen übertragen, die die Vorbereitung / Durchführung eines Vergabeverfahrens 
betreffen, ist das Gebot der Geheimhaltung und Vertraulichkeit strikt zu beachten. 

Der AN versichert ausdrücklich, dass er sich an wettbewerbsbeschränkenden Preis- oder Kon-
ditionsabsprachen im Zusammenhang mit den Leistungen dieses Vertrages nicht beteiligt hat 
und auch künftig nicht beteiligen wird. 
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11.4 Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht gegenüber verbundenen Unternehmen 
entsprechend §§ 15 ff. AktG. Die Parteien werden dafür sorgen, dass die verbundenen 
Unternehmen im gleichen Maße wie im Verhältnis zwischen den Parteien zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind. 

12 Abnahme 

12.1 Die Leistung wird abgenommen. Die Abnahme wird nicht durch eine Güteprüfung ersetzt. In 
einem Abnahmevermerk sind etwaige Mängel der Leistung zu dokumentieren. 

12.2 Sofern der AN nach den Vertragsgrundlagen eine Dokumentation zu liefern hat, übergibt er 
diese zum Zeitpunkt der Abnahme in geordneter Form dem AG. Der AG kann Einbehalte von 
Zahlungen an den AN vornehmen, sofern und solange die Dokumentationsunterlagen noch 
nicht ordnungsgemäß überreicht worden sind. 

12.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung geht erst auf den 
AG über, wenn die Empfangsstelle die Leistung des AN abgenommen oder, wenn eine 
Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, die Lieferung des AN 
angenommen hat. Bei Werkleistungen geht die Gefahr mit der Abnahme auf den AG über. 

12.4 Bei ordnungsgemäß verpackten Lieferungen muss der AG erst im Rahmen einer für eine 
Qualitätskontrolle angemessenen Frist die gelieferte Ware einer Prüfung unterziehen. 

13 Mängelansprüche 

Für Mängelansprüche gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

14 Abtretung von Forderungen 
Forderungen des AN gegenüber dem AG können ausschließlich mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des AG abgetreten werden. § 354a HGB bleibt unberührt. 

15 Rechnungen 

15.1 Die Rechnungen sind prüfbar unter Vorlage ausreichender Nachweise 
(z.B. Stundenverrechnungsnachweise, quittierte Lieferscheine oder Leistungsnachweise) zu 
erstellen. In die Rechnungen ist die vom AG vergebene Bestellnummer aufzunehmen. 

15.2 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; 
der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der 
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des 
Bewirkens der Leistung gilt.  
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15.3 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits 
enthaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge 
anzugeben. 

15.4 Die Stellung der Schlussrechnung setzt in jedem Fall – auch bei vorzeitiger 
Vertragsbeendigung – die Abnahme voraus. 

15.5 Erstreckt sich die Ausführung über ein Kalenderjahr hinaus, so sollen die bereits erhaltenen 
Abschlagszahlungen des alten Jahres in den Rechnungen des neuen Jahres nur in einer 
Summe aufgeführt werden. 

15.6 Das Gleiche gilt für in sich abgeschlossene Teilleistungen, wenn deren besondere Abrechnung 
im Vertrag vereinbart ist. 

15.7 Entspricht die Rechnung nicht den genannten Voraussetzungen, wird diese nicht fällig und hat 
der AG etwaige hieraus folgende Zahlungsverzögerungen nicht zu vertreten. 

16 Zahlungen 

16.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.  

16.2 Ein Anspruch auf Zahlung der Rechnung besteht nur, wenn ihr prüfungsfähige Unterlagen 
über die Lieferung/Leistung an die Empfangsstelle beigefügt sind. 

16.3 Die Zahlung wird, soweit nicht anders vereinbart, binnen 30 Tagen geleistet. Die Zahlungsfrist 
beginnt mit Eingang der vollständigen Rechnung beim AG, frühestens jedoch mit dem 
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. 

16.4 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag an dem das Geldinstitut 
den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.  

16.5 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den AG an den für 
die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach 
dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

17 Datenschutz 

17.1 Werden im Rahmen dieses Vertrags personenbezogene Daten durch den AN im Auftrag des 
AGs verarbeitet und genutzt, so ist der AN verpflichtet zusätzlich zu diesem Vertrag eine 
Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO vor der entsprechenden Datenverarbeitung abzuschließen 
und den Weisungen des AGs zu Art, Umfang und Dauer der Datenverarbeitung zu folgen.  
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17.2 Zur Durchführung des Vertrages wird der AN seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen zur 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichten bzw. hat diese bereits 
verpflichtet. Der AN steht dafür ein, dass alle Personen, die er mit der Abwicklung dieses 
Vertrages betraut, die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften in ihrer jeweiligen 
gültigen Fassung beachten.  

17.3 Der AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages mindestens folgende 
Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des ANs (z.B. Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer), Abrechnungsdaten (z.B. Bankverbindungsdaten), Daten zum 
Zahlungsverhalten, Qualität der Leistungserbringung. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der 
personenbezogenen Daten durch den AG an Konzerntochterunternehmen oder mit der 
Durchführung und Prüfung beauftragte Dritte erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist. Nähere 
Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DSGVO enthält das diesen AVB 
beiliegende Datenschutzinformationsblatt. 

17.4 Die zuvor genannten Datenkategorien muss der AN im Rahmen des Vertragsabschlusses und 
zur Durchführung des Vertrages bereitstellen. Dies ist für den Abschluss des Vertrages und 
die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich oder es bestehen 
gesetzliche Verpflichtungen des AGs zur entsprechenden Datenverarbeitung. Ohne diese 
Daten kann der Vertrag nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.  

17.5 Der AN ist verpflichtet, Informationen über die Datenverarbeitung des AGs im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern 
(betroffene Personen) mitzuteilen und in Bezug auf dieses Vertragsverhältnis die jeweils 
betroffenen Personen mittels dem Informationsblatt zum Datenschutz des AGs über die 
jeweilige Datenverarbeitung zu informieren. 

17.6 Die Vertragsparteien unterstützen sich gegenseitig im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der 
Umsetzung geltend gemachter Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DSGVO. 

18 Hinweisgebersystem / Ombudsstelle / 
Compliance Officer 

18.1 Der AN verpflichtet sich, im Rahmen der Abwicklung des Vertrages etwaige für ihn erkennbare 
Verstöße gegen Gesetze, öffentliche Vorschriften und sonstige als Vertragsgrundlage 
vereinbarten Richtlinien des AG, dem AG über die vom AG zur Verfügung gestellten 
Kommunikationswege mitzuteilen. Zur Umsetzung der vorbenannten Verpflichtung wird der 
AG dem AN die nachfolgend aufgeführten elektronischen Kommunikationswege zur 
Verfügung stellen: 

18.1.1 Hinweisgebersystem 
Der AG bietet dem AN den Mitarbeiter/innen des AG und des AN, den Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartnern eine mit den neuesten Techniken gesicherte Kommunikationsplattform 
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zur Abgabe von - auch anonymen - Meldungen zu etwaigen erkennbaren vorbenannten Ver-
stößen an.  
 
Der AN verpflichtet sich, im Rahmen der Vertragsabwicklung, die eingesetzten Mitarbeiter/in-
nen, Lieferanten und Nachunternehmer über die Meldeverpflichtung zu den vorbenannten 
Verstößen sowie die Existenz des Hinweisgebersystems des AG zu informieren. Der AG wird 
auf Nachfrage dem AN Informationsmaterialien zur Verfügung stellen, welches der AN den 
vorbenannten Projektbeteiligten auszuhändigen hat. 
 
Das Hinweisgebersystem des AG ist unter folgendem Link zu erreichen: 
 

https://www.bkms-system.net/fbb 

18.1.2 Der Ombudsmann der Berliner Flughäfen erfüllt die Aufgabe einer unabhängigen Person, die 
konzerninterne oder externe Hinweise auf Korruption entgegen nimmt. Der externe 
Rechtsanwalt ist in dieser Funktion beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet und darf ohne 
die ausdrückliche Zustimmung der ihn kontaktierenden Person keine Informationen über diese 
weitergeben. Er steht für Verdachtsfragen als auch unverbindliche Vorgespräche zur 
Verfügung. 

 
Ombudsmann:  
 

Herr Rechtsanwalt Dr. jur. Rainer Frank 

Potsdamer Platz 8, 10117 Berlin 

Email: ombudsmann-fbb@fs-pp.de 

Telefon: (030) 31868566 

18.1.3 Bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist ein Compliance Officer tätig. Auch er steht 
für Auskünfte und Informationen zur Verfügung.  
 
Compliance Officer:   
 

Frau Rechtsanwältin Elke Schaefer 

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 

Email: compliance@berlin-airport.de 

Telefon: (030) 6091 70158 

19 Gerichtsstand, anwendbares Recht und Sprache  

19.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die 
Vertragssprache ist deutsch. Im Fall von Widersprüchen zwischen der deutschen Fassung 
und der zur Verfügung gestellten englischen Übersetzung gilt die deutsche Fassung. 

  

https://www.bkms-system.net/fbb
mailto:ombudsmann-fbb@fs-pp.de
mailto:compliance@berlin-airport.de
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19.2 Im kaufmännischen Rechtsverkehr wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart. Der vorbenannte 
Gerichtsstand gilt nicht für das Mahnverfahren. Der AG ist auch berechtigt, ein 
Gerichtsverfahren am allgemeinen Gerichtsstand des AN einzuleiten.  

19.3 Gegen die Forderungen des AG kann der AN nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen 
Forderungen aufrechnen; gleiches gilt auch für die Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder 
Leistungsverweigerungsrechts, welches außerdem auf diesem Vertragsverhältnis beruhen 
muss. 

20 Schlussbestimmungen 

20.1 Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestandteile nicht berührt, wenn davon auszugehen ist, dass diese 
Regelungen auch ohne den nichtigen oder den unwirksamen Teil getroffen worden wären.  

20.2 Der AG macht darauf aufmerksam, dass die zur Abrechnung erforderlichen Daten und der 
Schriftverkehr mit dem AN elektronisch gespeichert werden. 

 


	Inhalt
	1 Art und Umfang der Leistungen
	1.1 Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch die Bestellung des AG mit sämtlichen Anlagen (z.B. Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, Skizzen), die Vorgaben dieser AVB und die gesetzlichen Vorschriften bestimmt.
	1.2 Der AN hat Packstoffe auf seine Kosten zurückzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen, wobei insbesondere auch sämtliche Vorgaben des Elektro- und Elektronikgerätegesetz – (ElektroG) vom AN einzuhalten sind. Etwaige Patentgebühren und Lize...

	2 Preise
	2.1 Alle vereinbarten Preise sind Festpreise es sei denn, in der Bestellung ist eine abweichende Regelung getroffen. Eine Preisanpassung während der Laufzeit des Vertrages ist nicht vereinbart.
	2.2 Die vereinbarten Preise enthalten auch die Kosten für Fracht, Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anlieferungs- oder Annahmestelle, Abladen, wenn in der Bestellung nichts anderes angegeben ist, sowie Kosten für die etwaige Rücksendung und En...

	3 Vertragsgrundlagen, Ausführungsunterlagen
	Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des AN, sowie vom AN selbst erstellte Fassungen der Leistungsbeschreibungen oder vom AN vorgenommene Änderungen an den Leistungsbeschreibungen sowie mündlichen Abreden werden nicht Vertragsbestandteil, sofer...

	4 Arbeitskräfte und Nachunternehmer
	4.1 Der AN ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Er verpflichtet sich, bei der Abwicklung des Vertrages ausschließlich Arbeitskräfte zu...
	4.2 Der AN verpflichtet sich des Weiteren, die tariflichen Vorschriften und die Vorschriften des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) und des Mindestlohngesetzes (MiLoG) einzuhalten und den AG von allen Ansprüchen freizustellen, die sich aus der Nicht...

	5 Ausführung der Leistungen
	5.1 Der AN hat seine Leistungen eigenverantwortlich auszuführen. Er hat die Interessen des AG zu wahren, auch im Verhältnis zu weiteren Vertragskräften des AG. Zur Vertretung des AG gegenüber anderen Personen ist der AN nicht berechtigt.
	5.2 Der AN hat bis zum Gefahrübergang die von ihm ausgeführten Leistungen und die für die Ausführung übergebenen Gegenstände vor Beschädigungen oder Verlust zu schützen. Vor dem Gefahrübergang treffen den AG keinerlei Prüfpflichten auf die Vertragsgem...

	6 Lieferung/Leistung
	6.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist – wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde – der Sitz des AG.
	6.2 Lieferungen sind – soweit nichts anderes vereinbart ist – frei Verwendungsstelle anzuliefern.
	6.3 Die Anlieferung von Waren erfolgt – wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde – an das Lager des AG am Flughafen Schönefeld innerhalb folgender Anlieferungszeiten:

	7 Gütezusicherung, technische, sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Anforderungen
	7.1 Der AN verpflichtet sich, nur Gegenstände zu liefern, die den Bestimmungen des Gerätesicherheitsgesetzes, den in der Bundesrepublik Deutschland durch die gesetzlichen Unfallversicherungsträger in Kraft gesetzten Unfallverhütungsvorschriften sowie ...
	7.2 Die Eigenschaften vorgelegter Proben und Muster sowie die vorstehend unter Ziffer 7.1 genannten Eigenschaften gelten als zugesichert.

	8 Schadensverhütung vor Ort
	8.1 Der AN hat Unfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem AG unverzüglich mitzuteilen.
	8.2 Der AN hat den AG gleichfalls unverzüglich zu informieren, falls für ihn Gefährdungen erkennbar werden, die sich auf den ordnungsgemäßen Betrieb des Verkehrsflughafens auswirken können.

	9 Kündigung aus wichtigem Grund
	9.1 Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund kündigen, insbesondere wenn
	9.2 Die Kündigung bedarf der Schriftform.

	10 Gewerbliche Schutzrechte
	Lieferungen und Leistungen hat der AN frei von Schutzrechten Dritter zu erbringen. Der AN steht für die vertragsgemäße Nutzung der jeweiligen Lieferung ein. Er hat den AG von allen Rechten freizustellen, die Dritte in Bezug auf die Leistungen des AN g...

	11 Geheimhaltung/Vertraulichkeit/Loyalität
	11.1 Ungeachtet der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet sich der AN, sämtliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sämtliche zugänglich werdenden Betriebsdaten, Unterlagen und sonstigen Informationen die er aus Anlass oder i...
	11.2 Soweit keine anderweitigen gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen zur Vertraulichkeit bestehen, entfällt die Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß den vorstehenden Bestimmungen nur, soweit:
	11.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Loyalität. Insbesondere wird der AN es unterlassen, Mitarbeitern des AG oder diesem nahestehende Personen persönliche Vorteile zu versprechen oder zu gewähren oder solche Vorteile anzunehmen. Werden dem ...
	11.4 Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht gegenüber verbundenen Unternehmen entsprechend §§ 15 ff. AktG. Die Parteien werden dafür sorgen, dass die verbundenen Unternehmen im gleichen Maße wie im Verhältnis zwischen den Parteien zur Geheimhalt...

	12 Abnahme
	12.1 Die Leistung wird abgenommen. Die Abnahme wird nicht durch eine Güteprüfung ersetzt. In einem Abnahmevermerk sind etwaige Mängel der Leistung zu dokumentieren.
	12.2 Sofern der AN nach den Vertragsgrundlagen eine Dokumentation zu liefern hat, übergibt er diese zum Zeitpunkt der Abnahme in geordneter Form dem AG. Der AG kann Einbehalte von Zahlungen an den AN vornehmen, sofern und solange die Dokumentationsunt...
	12.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung geht erst auf den AG über, wenn die Empfangsstelle die Leistung des AN abgenommen oder, wenn eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, die ...
	12.4 Bei ordnungsgemäß verpackten Lieferungen muss der AG erst im Rahmen einer für eine Qualitätskontrolle angemessenen Frist die gelieferte Ware einer Prüfung unterziehen.

	13 Mängelansprüche
	Für Mängelansprüche gelten die gesetzlichen Vorschriften.

	14 Abtretung von Forderungen
	15 Rechnungen
	15.1 Die Rechnungen sind prüfbar unter Vorlage ausreichender Nachweise (z.B. Stundenverrechnungsnachweise, quittierte Lieferscheine oder Leistungsnachweise) zu erstellen. In die Rechnungen ist die vom AG vergebene Bestellnummer aufzunehmen.
	15.2 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Ze...
	15.3 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits enthaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.
	15.4 Die Stellung der Schlussrechnung setzt in jedem Fall – auch bei vorzeitiger Vertragsbeendigung – die Abnahme voraus.
	15.5 Erstreckt sich die Ausführung über ein Kalenderjahr hinaus, so sollen die bereits erhaltenen Abschlagszahlungen des alten Jahres in den Rechnungen des neuen Jahres nur in einer Summe aufgeführt werden.
	15.6 Das Gleiche gilt für in sich abgeschlossene Teilleistungen, wenn deren besondere Abrechnung im Vertrag vereinbart ist.
	15.7 Entspricht die Rechnung nicht den genannten Voraussetzungen, wird diese nicht fällig und hat der AG etwaige hieraus folgende Zahlungsverzögerungen nicht zu vertreten.

	16 Zahlungen
	16.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.
	16.2 Ein Anspruch auf Zahlung der Rechnung besteht nur, wenn ihr prüfungsfähige Unterlagen über die Lieferung/Leistung an die Empfangsstelle beigefügt sind.
	16.3 Die Zahlung wird, soweit nicht anders vereinbart, binnen 30 Tagen geleistet. Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der vollständigen Rechnung beim AG, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.
	16.4 Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.
	16.5 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den AG an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflös...

	17 Datenschutz
	17.1 Werden im Rahmen dieses Vertrags personenbezogene Daten durch den AN im Auftrag des AGs verarbeitet und genutzt, so ist der AN verpflichtet zusätzlich zu diesem Vertrag eine Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO vor der entsprechenden Datenverarbeitung...
	17.2 Zur Durchführung des Vertrages wird der AN seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichten bzw. hat diese bereits verpflichtet. Der AN steht dafür ein, dass alle Personen, die er mit der...
	17.3 Der AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages mindestens folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des ANs (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), Abrechnungsdaten (z.B. Bankverbindungsdaten), Daten z...
	17.4 Die zuvor genannten Datenkategorien muss der AN im Rahmen des Vertragsabschlusses und zur Durchführung des Vertrages bereitstellen. Dies ist für den Abschluss des Vertrages und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderl...
	17.5 Der AN ist verpflichtet, Informationen über die Datenverarbeitung des AGs im Zusammenhang mit diesem Vertrag gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) mitzuteilen und in Bezug auf dieses Vertr...
	17.6 Die Vertragsparteien unterstützen sich gegenseitig im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Umsetzung geltend gemachter Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DSGVO.

	18 Hinweisgebersystem / Ombudsstelle / Compliance Officer
	18.1 Der AN verpflichtet sich, im Rahmen der Abwicklung des Vertrages etwaige für ihn erkennbare Verstöße gegen Gesetze, öffentliche Vorschriften und sonstige als Vertragsgrundlage vereinbarten Richtlinien des AG, dem AG über die vom AG zur Verfügung ...
	18.1.1 Hinweisgebersystem
	18.1.2 Der Ombudsmann der Berliner Flughäfen erfüllt die Aufgabe einer unabhängigen Person, die konzerninterne oder externe Hinweise auf Korruption entgegen nimmt. Der externe Rechtsanwalt ist in dieser Funktion beruflich zur Verschwiegenheit verpflic...
	18.1.3 Bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist ein Compliance Officer tätig. Auch er steht für Auskünfte und Informationen zur Verfügung.


	19 Gerichtsstand, anwendbares Recht und Sprache
	19.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die Vertragssprache ist deutsch. Im Fall von Widersprüchen zwischen der deutschen Fassung und der zur Verfügung gestellten englischen Übersetzung gilt die deutsche Fassung.
	19.2 Im kaufmännischen Rechtsverkehr wird als Gerichtsstand Berlin vereinbart. Der vorbenannte Gerichtsstand gilt nicht für das Mahnverfahren. Der AG ist auch berechtigt, ein Gerichtsverfahren am allgemeinen Gerichtsstand des AN einzuleiten.
	19.3 Gegen die Forderungen des AG kann der AN nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderungen aufrechnen; gleiches gilt auch für die Ausübung eines Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechts, welches außerdem auf diesem Vertragsverhäl...

	20 Schlussbestimmungen
	20.1 Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestandteile nicht berührt, wenn davon auszugehen ist, dass diese Regelungen auch ohne den nichtigen oder den unwirksamen Teil getroffen wor...
	20.2 Der AG macht darauf aufmerksam, dass die zur Abrechnung erforderlichen Daten und der Schriftverkehr mit dem AN elektronisch gespeichert werden.


